
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. Februar 2015

172. Verordnung über die Durchführung des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer, Änderung

I. Die Finanzdirektion unterbreitet mit Antrag vom 3. Februar 2015
einen Antrag über eine Änderung der Verordnung über die Durchfüh-
rung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer. Der Regierungs-
rat beschliesst die Änderung (siehe ABl 2015-03-06).

II. Mitteilung an die Finanzdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der stv. Staatsschreiber:
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